
                                                     Turnverein Bickenbach e.V. 1885 
 

SATZUNG 

​
des Turnvereins Bickenbach eingetragener Verein 1885.  

 

§ 1​ Der im Jahr 1885 in Bickenbach gegründete Turnverein führt den Namen "Turnverein 
Bickenbach e.V. 1885". Der Verein hat seinen Sitz in Bickenbach. Er ist in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Köln unter der Nummer 600349 eingetragen. 

a)​ Der Verein ist Mitglied im Turnverband Aggertal Oberberg von 1884 e.V. und des 
Fachverbands Rheinischer Turnerbund e.V. Infolge der Mitgliedschaft im Rheinischen 
Turnerbund ist der Verein der Sporthilfe e.V. im Landessportbund Nordrhein-Westfalen 
angeschlossen, sowie dem Kreissportbund Oberberg und dem Gemeindesportverband 
Engelskirchen. 

b)​ Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

c)​ Zweck des Vereins ist die Förderung des Amateursports. Der Verein bekennt sich zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 

d)​ Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch die Förderung sportlicher 
Übungen und Leistungen. Der Verein tritt rassistischen, verfassungs- und 
fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Diskriminierung (insbesondere 
aufgrund von Abstammung, Religion, Geschlecht oder sexueller Identität) aktiv entgegen. 
Die Mitgliedschaft im Verein ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft in oder der 
Unterstützung von Organisationen, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz oder den 
Landesämtern für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch oder 
linksextremistisch eingestuft werden. 

e)​ Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
f)​ Mittel des Vereins dürfen nur satzungsmäß verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
g)​ Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
h)​ Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Wer die Mitgliedschaft 

erwerben will, hat an den Vorstand eine schriftliche Beitrittserklärung zu richten. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Der Vorstand ist nicht 
verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für eine Ablehnung mitzuteilen. In ein 
Vereinsorgan (Vorstand, Gesamtvorstand) wählbar sind nur Mitglieder, die dem Verein 
zum Zeitpunkt der Wahl seit mindestens 12 Monaten ununterbrochen angehören. 

§ 2​ Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die 
Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum Schluss 
eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.  
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§ 3 ​ Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus dem Verein 
ausgeschlossen werden:  

a)​ wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen.  
b)​ wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz 

Mahnung.  
c)​ wegen schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen 

Verhaltens. Als schwerer Verstoß gilt insbesondere ein Verhalten, das den in § 1 
Buchstabe c) und d) genannten Werten und Bekenntnissen widerspricht (z. B. 
rassistische Äußerungen, Diskriminierung oder das Werben für extremistische Positionen 
innerhalb oder außerhalb des Vereinsbetriebs). 

d)​ wegen unehrenhafter Handlung. 
e)​ wenn Tatsachen bekannt werden, die eine Mitgliedschaft in einer als extremistisch 

eingestuften Organisation im Sinne von § 1 Buchstabe d) belegen. 

Der Bescheid über den Ausschluss ist per Mail oder Brief zuzustellen.  

§ 4​ Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des 
Gesamtvorstandes und der Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom 
Gesamtvorstand folgende Maßnahmen verhängt werden:  

a)​ Verweis  
b)​ zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen ​

des Vereins.  

Der Bescheid über die Maßregelung ist per Mail oder Brief zuzustellen.  

§ 5 ​ Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühren.  

Die Jahres- bzw. Monatsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Die 
Beiträge müssen in der Höhe festgesetzt werden, dass der Verein die Vereinshilfe des 
Landessportbundes (Übungsleiterzuschuss, Beihilfen für Gerätebeschaffung usw.) in Anspruch 
nehmen kann.  

§ 6 ​ Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr.  

Bei der Wahl des Jugendwartes steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins vom 
vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu. Gewählt werden können alle volljährigen 
Mitglieder des Vereins.  

§ 7 ​ Organe des Vereins sind:  

a)​ die Mitgliederversammlung  
b)​ der Gesamtvorstand  
c)​ der geschäftsführende Vorstand  

§ 8 ​ Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.  

Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr statt.  
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Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit 
entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es: 

a)​ der Gesamtvorstand beschließt  
b)​ ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat.  

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Gesamtvorstand in Textform unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
der Einladung (bzw. Veröffentlichung) folgenden Tag. Die Einladung gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse 
(Postanschrift oder E-Mail-Adresse) gerichtet ist. 

Der Gesamtvorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung als 
Präsenzversammlung oder im Wege der elektronischen Kommunikation (virtuelle 
Versammlung/Online-Versammlung) oder als hybride Versammlung durchgeführt wird. Näheres 
regelt der Vorstand in der Einladung. 

Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten:  

a)​ Bericht des Vorstandes  
b)​ Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer  
c)​ Wahl eines Versammlungsleiters  
d)​ Entlastung des Vorstandes.  
e)​ Wahlen, soweit diese erforderlich sind  
f)​ Verschiedenes  

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des Versammlungsleiters 
den Ausschlag. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Anträge können gestellt 
werden:  

a)​ von Mitgliedern 
b)​ vom Gesamtvorstand  
c)​ vom geschäftsführenden Vorstand  

Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor der 
Versammlung in Textform bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind.  Später 
eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn 
ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von Zweidritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, 
dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf 
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Satzungsänderung kann nur dann als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die 
Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde. 

Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte Mitglieder diese 
beantragen.  

§ 9​ Der Vorstand arbeitet  

a)​ als geschäftsführender Vorstand:  
-​ bestehend aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart und dem 

Geschäftsführer  
b)​ als Gesamtvorstand: 

-​ bestehend aus dem geschäftsführenden Vorstand  
-​ dem Oberturnwart  
-​ der Frauenwartin  
-​ dem Kinderturnwart  
-​ dem Jugendwart  
-​ den verantwortlichen Übungswarten  
-​ dem Sozialwart  
-​ den Beisitzern  

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der Geschäftsführer. Sie vertreten 
den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis des Vereins darf der Geschäftsführer seine Vertretungsmacht nur bei 
Verhinderung des 1. Vorsitzenden ausüben. Der Jugendwart wird in einer gesondert 
einberufenen Versammlung von der Jugend des Vereins gewählt. (vergl. § 6 der Satzung). Die 
Einberufung geschieht in entsprechender Anwendung der Einberufungsvorschrift des § 8 der 
Satzung. Die Wahl des Jugendwartes bedarf der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. 
Der Jugendwart erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung und ist zuständig für alle 
Jugendangelegenheiten des Vereins. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen 
werden vom 1. Vorsitzenden geleitet. Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 
oder drei Vorstandmitglieder es beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der 
Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu 
berufen. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören:  

a)​ die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von 
Anregungen aus dem Mitgliederkreis.  

b)​ die Bewilligung von Ausgaben.  
c)​ Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern.  

Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer 
schnellen Erledigung bedürfen. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des 
geschäftsführenden Vorstandes laufend zu informieren.  

§ 10 ​ Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse 
bilden, deren Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden. An diesen Sitzungen haben die 
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Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes das Recht teilzunehmen. Die Sitzungen der 
Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den Geschäftsführer im Auftrag des 
zuständigen Leiters einberufen.  

§ 11 ​ Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der Ausschüsse sowie 
der Jugendversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter 
und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 12 ​ Die Mitglieder des Vorstandes, welche unter § 9 genannt sind, sowie die Kassenprüfer 
werden auf die Dauer von 1 Jahr gewählt.  

Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.  

§ 13 ​ Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung 
des Vereins gewählten Kassenprüfer geprüft. Bei ordnungsgemäßer Prüfung der 
Kassengeschäfte beantragen sie die Entlastung des Kassenwartes.  

§ 14​ Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt Auflösung 
des Vereins stehen. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, 
wenn es  

a)​ der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln seiner Mitglieder beschlossen 
hat  
 
oder  

 
b)​ von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.  

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich 
vorzunehmen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall eines bisherigen Zweckes, fällt sein 
Vermögen an die Gemeinde Engelskirchen mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden darf. 

§ 15 ​ Datenschutz: 

1) Der Verein erhebt, verarbeitet, speichert und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung 
zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 

-​ Name und Anschrift 
-​ Bankverbindung, 
-​ Telefonnummern sowie 
-​ E-Mail-Adresse, 
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-​ Geburtsdatum, 
-​ Staatsangehörigkeit, 
-​ Lizenz(en), 
-​ Ehrungen, 
-​ Funktion(en) im Verein, 
-​ Wettkampfergebnisse, 
-​ Zugehörigkeit zu Mannschaften, 
-​ Startrechte und ausgeübte Wettbewerbe 

Diese personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft aufbewahrt.  

Der Verein speichert die personenbezogenen Daten, die im Rahmen der gesamten 
Mitgliedschaft mitgeteilt werden nach Interessenabwägung über das Ende der konkreten 
Mitgliedschaft hinaus und überführt die Daten gegebenenfalls in das historische Archiv des 
Vereins. Das Mitglied kann der Speicherung zu jederzeit für die Zukunft widersprechen.  

Buchhaltungsdaten werden für eine Dauer von mindestens 10 Jahren aufbewahrt. Nach Ablauf 
dieser gesetzlichen Aufbewahrungspflicht werden die Daten grundsätzlich gelöscht. 
Ausgenommen hiervon sind die Fälle, in denen Verwaltungsverfahren oder Gerichtsverfahren 
anhängig sind, für die betreffenden Daten benötigt werden. 

2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / 
oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 

Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, 
Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt 
hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem 
Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

3) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder 
auf seiner Website oder auf Social Media Konten des Vereins und übermittelt Daten und Fotos 
zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, 
Mannschaftsfotos, Ergebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen 
Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung 
/ Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, die zur Organisation des Vereins 
und des Sportbetriebes nötig sind. Hierzu gehören Name, Anschrift, Vereins- und 
Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein, Alter oder Geburtsjahrgang. 

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner 
Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / 
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Website oder Social Media 
Konten des Vereins. 
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4) Als Mitglied des Landessportbundes ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene 
Daten an den Landessportbund zu melden.  

Im Zusammenhang mit der Organisation und der Entwicklung des Landes- bzw. 
Bundesverbandes, des Sportbetriebes in den entsprechenden jeweiligen übergeordneten 
Verbandshierarchien sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen der übergeordneten 
Verbandshierarchien übermittelt der Verein personenbezogene Daten nach dem Meldestandard 
des Landessportbundes und gegebenenfalls Fotos seiner Mitglieder an diese zur Bearbeitung 
und Veröffentlichung. 

Übermittelt werden an den Landessportbund der Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Wettkampfergebnisse, Startberechtigungen, Mannschaftsaufstellungen, praktizierte 
Wettbewerbe, Lizenzen, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, sowie bei Vereinsfunktionen 
auch Telefonnummern, Faxnummern und E-Mail-Adresse. 

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand des verarbeitenden Verbandes der 
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs 
unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos 
von seiner Website. 

5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern.  

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie 
der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige 
Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. 

Beinhalten die Mitgliederlisten besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 
Abs. 1 DSGVO so sind die Empfänger der Geheimhaltung verpflichtet und haben die 
Geheimhaltung besonders zu erklären. Die Herausgabe der Daten darf nur in digitaler und 
verschlüsselter Form erfolgen. Das Kennwort zur Entschlüsselung der Daten ist getrennt von der 
Datenübermittlung zu übermitteln.  

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem 
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

6) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern 
nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung entgegensteht. 

7) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
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anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende, Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und 
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 26. März 2026 
beschlossen. Gleichzeitig wurde die Satzung vom 15. März 2024 außer Kraft gesetzt. 
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